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Nr. 51.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg über den Weserfonds.

Oldenburg , den 24 . Mai 1927.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg, was
folgt:

8 1-

1. Die dem Oldenburgischen Staate vom Reich aus
dem sog. 60-Millionenfonds zur Bekämpfung der Erwerbs¬
losigkeit überwiesenen1?/2  Millionen Reichsmark,

2. etwaige Zuwendungen, welche vom Reich aus
Veranlassung der Verhandlungen, die Oldenburg wegen
Schädigung des oldenburgischen Handels durch die Unter¬
weservertiefung geführt hat oder noch führen wird, aus¬
gekehrt werden;
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3 . diejenigen Beträge , die auf Grund des Reichs¬

gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom

16 . Juli 1928 für den im Reichsschuldbuch eingetragenen
Teil des von Bremen nach Artikel 24 des Staatsver¬

trages zwischen Oldenburg und Bremen vom 13 . Februar

19l3 bezahlten Kapitals eingehen werden , und die Er - »

träge dieser Kapitalien

fließen in einen besonderen Fonds (Weserfonds ) .

8 2.

Der Weserfonds ist dazu bestimmt,

1 . die dem oldenburgischen Handel durch die Unter¬

weservertiefung zugefügte Schädigung durch Anglei¬

chung der Eisenbahntarife an Bremen hinsichtlich

der Beförderung von Ueberseegütern von und nach

den oldenburgischen Unterweserhäfen möglichst wieder

gutzumachen;

2 . auch Schäden anderer als der in Ziffer 1 bezeich- »

neten Art , welche dem Handel infolge der Unter¬

weservertiefung zugefügt sind , nach Möglichkeit wieder

auszugleichen.

8 3.

Der Weserfonds wird vom Ministerium des Innern

verwaltet . Gegen die Entscheidung des Ministeriums ist

die Beschwerde beim Staatsministerium statthaft.

8 4.

Das Ministerium wird bei dieser Verwaltung durch

einen Beirat beraten , der aus einem Vorsitzenden und vier

weiteren Mitgliedern besteht . Der Vorsitzende wird vom

Ministerium des Innern ernannt . Die Mitglieder werden

vom Landtage gewählt . Für den Vorsitzenden und die Mit¬

glieder sind Ersatzmänner zu bestellen.
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Der Beirat ist beschlußfähig , wenn außer dem Vor¬
sitzenden 2 Mitglieder anwesend sind . Bei Stimmengleich¬
heit hat nochmalige Lesung zu erfolgen . Ergibt sich wieder
Stimmengleichheit , gilt der Antrag als abgelehnt.

Die Mitglieder des Beirats erhalten Tagegelder nach
» den für höhere Beamte geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

8 5.

Das Kapital des Weserfonds darf nur mit Genehmi¬
gung des Landtags angegriffen werden.

Ebenso bedürfen Verwendungen von Kapital und Zinsen
zu anderen als in diesem Gesetz vorgesehenen Zwecken der
Genehmigung des Landtags.

8 6.

Über die Verwendung des Fonds ist besondere Rech¬
nung zu führen ; sie ist der Rechnung der Landeskasse des
Landesteils Oldenburg als Anhang beizufügen.

Oldenburg , den 24 . Mai 1927.

Staatsministerium.

(Siegel .) v. Finckh . vr . Millers.

Ott.
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